
Bebauungsvorschriften

zum Bebauungsplan "Sportanlage Wyhler" der Stadt Wehr

A. Rechtsvorscliriften

1. §§ 1,2,2a,8,9,11 .und 12 des Bundesbaugesetzes (BBauG)
in der Fassung vorn 6.7.1979 (BGBl. I S. 949).

2. §§ 1 bis 23 der Verordnung über die bauliche Nutzung
der Grundstücke (BauNVO) vom 26.Juni ]962 in der Fas
sung vom 15.Sept. 1977 (BGBl. I S. 1763).

3. §§ 1 bis 3 der Verordnung über die Ausarbeitung der
Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planin
halts (PlzVO) vom 19.Januar 1965 (BGBl. I S. 21).

4. § 1 der Zweiten Vei'ordnung der Landesregierung zur
Durchführung des Bundesbaugesetzes vom 18.Dezember 1979
(Ges.Bl. 1980 S. 42).

5. §§3 Abs. 1,7,9,11 und III Abs. 1 und 2 der Landes
bauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom G.Spril 1964
un der Fassung vom 12.Februar 1980 (Ges.Bl. S.. 116)

•  6. Die Gemeindeordnung für Baden-Viurttemberg (GO) vom
25.Juli 1955 (Ges.Bl. S. 129) i.d.F. der Bekanntmachung
vom 12.Februar 1980 (Ges.Bl. S. 119).
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Festsetzungen Gemäß § 11 des Bundesbaugesetzes
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Der räumliche Geltungsbereich des Bebautg^'^^i^^^es ist wie
folgt ausgewiesen:

öffentliche Grünflächen gem. § 9 Nr. 15 BBauG
(Sportplatz und Grünfläche)

§ 2

Das Maß der baulichen Nutzung der Grundstücke ist im zeich
nerischen Teil festgesetzt.

§ 3

Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch Baugrenzen im
Plan festgesetzt.
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§ 4

(1) Es ist anzustreben, daß die Gebäude aus der im Bebauungs
plan eingezeichneten Grundrißiorrn entwickelt werden.

(2) Bei der Festlegung der Höhenlage der baulichen Anlagen
sind die Höhenlagen des vorhandenen und künftigen Gelän
des, der vorhand.enen Bebauung, der öffentlichen Verkehrs
flächen, sowie der Anforderungen aji die Abwasserbesei ti-

.  gung zu beachten. Die natürliche Geländeoberfläche gilt
als festgelegte Geländeoberfläche, von der die Höhenlage
bestimmt wird.

(3) Die Dachneigungen, Firstrichtungen, Stellung und Traufhöhe
der Gebäude sind soweit erforderlich im zeichnerischen
Teil festgesetzt.

O

Vt'ehr, den 15.März 1980

iNG.-BURO D. ECKER!
BERAT. BAUINGENIEUR
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Der räiunliche Geltungsbereich des Bebau]i^^^^^es ist wie
folgt ausgewiesen:

öffentliche Grünflächen gem. § Nr. 15 BBauG
(Sportplatz und Grünfläche)

-  § 2

Das Maß der baulichen Nutzung der Grundstücke ist im zeich
nerischen Teil festgesetzt.

§ 3

Die überbaubare Grundstücksflache ist durch Baugrenzen im
Plan festgesetzt.
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§ 4

Baugestaltung

(1) Es ist anzustreben, daß die Gebäude aus der im Bebauungs
plan eingezeichneten Grundrißform entwickelt werden.

(2) Bei der Festlegung der Höhenlage der baulichen Anlagen
sind die Höhenlagen des vorhandenen und künftigen Gelän
des, der vorhandenen Bebauung, der öffentlichen Verkehrs—
flächen, sowie der Anforderungen an die Abwasserbeseiti—
gung zu beachten. Die natürliche Geländeoberfläche gilt
als festgelegte Geländeoberfläche, von der die Höhenlage
bestimmt wird.

(3) Die Dachneigungen, Firstrichtungen, Stellung und Traufhöhe
der Gebäude sind soweit erforderlich im zeichnerischen
Teil festgesetzt.

Wehr, den 15.März 1980
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